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Bauherr:

Verfasser:

Aufgestellt am:

(Kostenaufstellung erstellt von, Unterschrift)

10.12.2025

Ausbau Teichstraße in Kirchberg
von Niedercrinitzer Straße bis Wiesenackerweg

08280 Aue-Bad Schlema

Bauer Tiefbauplanung GmbH
August-Wellner-Straße 1

Kostenberechnung nach DIN 276

Stadt Kirchberg
Neumarkt 2
08107 Kirchberg
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Bauer Tiefbauplanung GmbH, August-Wellner-Straße 1, 08280 Aue-Bad Schlema 

Zusammenstellung der Kosten € netto € brutto

100 Summe Grundstück 0,00

200 Summe Vorbereitende Maßnahmen 51.530,00

300 Summe Bauwerk - Baukonstruktionen 0,00

400 Summe Bauwerk - Technische Anlagen 14.500,00

500 Summe Außenanlagen und Freiflächen 638.803,00

600 Summe Ausstattung und Kunstwerke 0,00

700 Summe Baunebenkosten 127.804,95

800 Summe Finanzierung 0,00

Gesamtkosten der Kostenberechnung 832.637,95

Gesamtkosten der Kostenberechnung 832.637,95

Gesamtkosten des 1. bis ... Nachtrages

Summe netto 832.637,95

Mehrwertsteuer 19 % 158.201,21

990.839,16

Zur Aufrundung 160,84

Summe brutto 991.000,00

Kostenberechnung nach DIN 276
Zusammenstellung

Ausbau Teichstraße in Kirchberg
von Niedercrinitzer Straße bis Wiesenackerweg

Seite 2
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Bauer Tiefbauplanung GmbH, August-Wellner-Straße 1, 08280 Aue-Bad Schlema 

KG DIN 276/ Bezeichnung Menge

E
in

h
ei

t EP
oder

%

 Gesamt EUR/
Teilbetrag 

200 Herrichten 51.530,00 €     

210 Herrichten 51.530,00 €     

211 Sicherungsmaßnahmen 1.135,00 €       

211.1 Sicherung Masten, Zäune, Einbauten, Schilder 
usw.

1,00 psch 1.000,00 €      1.000,00 €       

211.2 Baumschutz herstellen, wieder entfernen 1,00 St 65,00 €           65,00 €            

211.3 Wurzelschutz herstellen 7,00 m² 10,00 €           70,00 €            

212 Abbruchmaßnahmen 47.035,00 €     

212.1 Zaun bauzeitlich abbauen, zwischenlagern 110,00 m 12,00 €           1.320,00 €       

212.2 Asphaltbefestigung schneiden 431,00 m 5,00 €             2.155,00 €       

212.3 Asphaltbefestigung aufbrechen, entsorgen 2793,00 m² 10,00 €           27.930,00 €     

212.4 Befestigung aus Betonpflaster aufbrechen, 
entsorgen

30,00 m² 15,00 €           450,00 €          

212.5 Bordsteine aus Beton aufnehmen und entsorgen 210,00 m 15,00 €           3.150,00 €       

212.6 Beton-Muldensteine ausbauen, entsorgen 210,00 m 15,00 €           3.150,00 €       

212.7 Entwässerungsrinne aus Betonplatten 
33 x 30 cm aufnehmen und entsorgen

210,00 m 15,00 €           3.150,00 €       

212.8 5-Zeiler Natursteinpflasterrinne aufnehmen, 
Steine zwischenlagern, Betonbettung aufbrechen 
und entsorgen

10,00 m 18,00 €           180,00 €          

212.9 3-Zeiler Natursteinpflasterrinne aufnehmen, 
Steine zwischenlagern, Betonbettung aufbrechen 
und entsorgen

40,00 m 15,00 €           600,00 €          

212.10 Natursteinpflaster lösen und aufnehmen, Steine 
zum Zwischenlager transportieren, lagern

70,00 m² 25,00 €           1.750,00 €       

212.11 AW-Kanal abbrechen / verpressen 20,00 m 15,00 €           300,00 €          

212.12 Kunststoffleitungen abschneiden und entsorgen, 
Provisorien herstellen, vorhalten und wieder 
zurückbauen

20,00 m 55,00 €           1.100,00 €       

212.13 Abbruch Straßenabläufe, entsorgen 9,00 St 200,00 €         1.800,00 €       

214 Herrichten der Geländeoberfläche 3.360,00 €       

214.10 Bodenaushub für Geländeregulierung, Boden 
zwischenlagern

210,00 m³ 16,00 €           3.360,00 €       

400 Bauwerk - Technische Anlagen 14.500,00 €     

440 Elektrische Anlagen 14.500,00 €     

445 Beleuchtungsanlagen 14.500,00 €     

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Kostenberechnung nach DIN 276

Ausbau Teichstraße in Kirchberg
von Niedercrinitzer Straße bis Wiesenackerweg

Summe

Summe
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Bauer Tiefbauplanung GmbH, August-Wellner-Straße 1, 08280 Aue-Bad Schlema 

KG DIN 276/ Bezeichnung Menge

E
in

h
ei

t EP
oder

%

 Gesamt EUR/
Teilbetrag 

Kostenberechnung nach DIN 276

Ausbau Teichstraße in Kirchberg
von Niedercrinitzer Straße bis Wiesenackerweg

445.1 Kabel liefern und verlegen für 
Straßenbeleuchtung inkl. Einsanden und 
Kabelwarnband

220,00 m 25,00 €           5.500,00 €       

445.2 Straßenbeleuchtungsmast liefern und setzen inkl. 
Fundament und Anschluß

5,00 St 1.800,00 €      9.000,00 €       

500 Außenanlagen und Freiflächen 638.803,00 €   

510 Erdbau 133.560,00 €   

511 Herstellung 133.560,00 €   

511.2 Wege/Gehweg 26.460,00 €    

511.2.1 Boden lösen und beseitigen 441,00 m³ 60,00 €           26.460,00 €     

511.3 Straßen 66.540,00 €    

511.3.1 Boden aus Straßenkoffer lösen und beseitigen 809,00 m³ 60,00 €           48.540,00 €     

511.3.2 Zulage für Entsorgung, >BM-F3, >Z2, DK III 450,00 m³ 40,00 €           18.000,00 €     

511.4 Stellplätze 9.060,00 €      

511.4.1 Boden lösen und beseitigen 151,00 m³ 60,00 €           9.060,00 €       

519 Sonstiges zur KG 510 31.500,00 €     

519.1 Boden lösen und beseitigen
Muldenrinne, Versickerungsfläche und 
Baumstandorte

525,00 m³ 60,00 €           31.500,00 €     

520 Gründung, Unterbau 56.770,00 €     

521 Baugrundverbesserung 43.510,00 €     

521.1 Blähglasschotter
incl. Geogitter/Trennvlies

693,00 m³ 50,00 €           34.650,00 €     

521.2 Planumsverbesserung z. B.: Auskofferungen, 
Geotextil

443,00 m² 20,00 €           8.860,00 €       

525 Drainagen 13.260,00 €     

525.1 Sickerrohr DN 150 PE 221,00 m 25,00 €           5.525,00 €       

525.2 Sickerstrang aus Filtermaterial 16/32 herstellen 221,00 m 35,00 €           7.735,00 €       

530 Oberbau, Deckschichten 326.584,00 €   

531 Wege/Gehweg 135.840,00 €   

531.1 Planum/Tragschichten ungebunden 13.900,00 €    

531.1.1 Planum und Verdichten 760,00 m² 3,00 €             2.280,00 €       

531.1.2 Geländeangleich und Füllboden 210,00 m³ 20,00 €           4.200,00 €       

531.1.3 Frostschutzschicht liefern, einbauen 80,00 m³ 50,00 €           4.000,00 €       

531.1.4 Schottertragschicht liefern, einbauen 57,00 m³ 60,00 €           3.420,00 €       

531.4 Oberbau, Pflaster 59.590,00 €    

531.4.1 Betonpflaster Ökopflaster Gehweg
z. B.: GEOPOR
incl. Bettung aus Splitt

555,00 m² 70,00 €           38.850,00 €     

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe
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Bauer Tiefbauplanung GmbH, August-Wellner-Straße 1, 08280 Aue-Bad Schlema 

KG DIN 276/ Bezeichnung Menge
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oder

%

 Gesamt EUR/
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Kostenberechnung nach DIN 276

Ausbau Teichstraße in Kirchberg
von Niedercrinitzer Straße bis Wiesenackerweg

531.4.2 Betonpflaster Ökopflaster Einfahrten
z. B.: MultiTec-Öko
incl. Bettung aus Splitt

175,00 m² 80,00 €           14.000,00 €     

531.4.3 Granitpflaster in Wegen und Plätzen gemäß 
Bestand herstellen

11,00 m² 40,00 €           440,00 €          

531.4.4 Mosaikpflaster in Wegen und Plätzen gemäß 
Bestand herstellen

105,00 m² 60,00 €           6.300,00 €       

531.5 Randbefestigung 51.450,00 €    

531.5.1 Granitbord liefern, verlegen 735,00 m 70,00 €           51.450,00 €     

531.6 Sonstiges/Barrierefreie Fußgängerübergänge 10.900,00 €    

531.6.1 Taktile Elemente, Sperrstreifen, Richtungsfelder, 
Auffindestreifen

25,00 m² 150,00 €         3.750,00 €       

531.6.2 Begleitstreifen, kontrastierende Bodenplatten 42,00 m² 75,00 €           3.150,00 €       

531.6.3 Querungsborde z. B.: Bordsystem CombiFurt 16,00 m 250,00 €         4.000,00 €       

532 Straßen 172.399,00 €   

532.1 Planum/Tragschichten ungebunden 35.820,00 €    

532.1.1 Planum herstellen +/-2cm 1190,00 m² 1,50 €             1.785,00 €       

532.1.2 Nachverdichten 1190,00 m² 1,50 €             1.785,00 €       

532.1.3 Hand-/Suchschachtung 50,00 m³ 25,00 €           1.250,00 €       

532.1.4 Frostschutzschicht in Fahrbahnen liefern und 
einbauen

620,00 m³ 50,00 €           31.000,00 €     

532.3 Oberbau, bituminöse Tragschicht 37.970,00 €    

532.3.1 Asphalttragschicht  AC 22 T N Fahrbahn, 
d 14 cm

271,00 m² 20,00 €           5.420,00 €       

532.3.2 Asphalttragschicht aus Drainasphalt 15 cm 930,00 m² 35,00 €           32.550,00 €     

532.5 Oberbau, bituminöse Deckschicht 22.665,00 €    

532.5.1 Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 8 D N, d 
4 cm, Einbau mit Fertiger

271,00 m² 15,00 €           4.065,00 €       

532.5.2 Asphaltdeckschicht aus Drainasphalt 3 cm 930,00 m² 20,00 €           18.600,00 €     

532.7 Randbefestigung 29.400,00 €    

532.7.1 Granitbord liefern, verlegen 420,00 m 70,00 €           29.400,00 €     

532.8 Rinnen/Entwässerungsmulde 41.584,00 €    

532.8.1 Grünanlage mit Entwässerungs- und 
Retentionsfunktion herstellen
mit standort- und funktionsgerechter Beflanzung

368,00 m² 110,00 €         40.480,00 €     

532.8.2 Planum Grünanlage herstellen 368,00 m² 3,00 €             1.104,00 €       

532.9 Sonstiges 4.960,00 €      

532.9.1 Fuge herstellen und vergießen 440,00 m 9,00 €             3.960,00 €       

532.9.2 Markierungsarbeiten und Verkehrsschilder 1,00 psch 1.000,00 €      1.000,00 €       

534 Stellplätze 18.345,00 €     

534.1 Planum/Tragschichten ungebunden 1.145,00 €      Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe
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Bauer Tiefbauplanung GmbH, August-Wellner-Straße 1, 08280 Aue-Bad Schlema 

KG DIN 276/ Bezeichnung Menge

E
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oder
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 Gesamt EUR/
Teilbetrag 

Kostenberechnung nach DIN 276

Ausbau Teichstraße in Kirchberg
von Niedercrinitzer Straße bis Wiesenackerweg

534.1.1 Planum herstellen +/-2cm 215,00 m² 1,50 €             322,50 €          

534.1.2 Nachverdichten 215,00 m² 1,50 €             322,50 €          

534.1.3 Frostschutzschicht in Stellflächen liefern und 
einbauen

10,00 m² 50,00 €           500,00 €          

534.1.4 Schottertragschicht in Stellflächen liefern und 
einbauen

30,00 m² 60,00 €           1.800,00 €       

534.6 Oberbau, Pflaster 17.200,00 €    

534.6.1 Ökopflaster
z. B.: MultiTec-Öko
incl. Bettung aus Splitt

215,00 m² 80,00 €           17.200,00 €     

540 Baukonstruktionen 7.150,00 €       

541 Einfriedungen 7.150,00 €       

541.1 Zaun, Tore usw. wiederherstellen 110,00 m 65,00 €           7.150,00 €       

550 Technische Anlagen 5.820,00 €       

551 Abwasseranlagen 5.820,00 €       

551.1 Straßenabläufe 4.800,00 €      

551.1.1 Straßenablauf DIN 4052 mit
Aufsatz DIN 19571 500x500 mit Einlage
1a 5d 10a, Eimer A2, 
Anschluss DN 150 für PP, liefern, setzen und 
verfüllen

8,00 St 600,00 €         4.800,00 €       

551.2 Leitungen 1.020,00 €      

551.2.1 RW-Leitung für Anschluss Straßeneinläufe
PP DN 150 SN8 verlegen, inkl. Formstücke, 
einsanden, t < 1,25m
incl. Anbindung an vorh. Kanal

34,00 m 30,00 €           1.020,00 €       

570 Vegetationsflächen 19.406,00 €     

571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung 8.464,00 €       

571.1 Oberboden liefern und andecken 368,00 m³ 23,00 €           8.464,00 €       

573 Pflanzflächen 5.950,00 €       

573.1 Bäume liefern und pflanzen inkl. Pflanzgruben, 
Entwicklungspflege und Wässern

7,00 St 850,00 €         5.950,00 €       

574 Rasen- und Saatflächen 2.392,00 €       

574.1 Rasenansaat herstellen inkl. Pflegeleistungen 368,00 m² 6,50 €             2.392,00 €       

579 Sonstiges zur KG 570 2.600,00 €       

579.1 Unterpflanzung Baumstandorte 40,00 m² 65,00 €           2.600,00 €       

590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und 
Freiflächen

89.513,00 €     

591 Baustelleneinrichtung 88.513,00 €     

591.1 Baustelleneinrichtung 10 % 580.730,00 €  58.073,00 €     

591.2 Verkehrssicherung inkl. Verkehrsrechtliche 
Anordnung

1,00 psch 3.000,00 €      3.000,00 €       

591.3 Absperrmaßnahmen 1,00 psch 2.000,00 €      2.000,00 €       

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe

Summe
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Bauer Tiefbauplanung GmbH, August-Wellner-Straße 1, 08280 Aue-Bad Schlema 

KG DIN 276/ Bezeichnung Menge
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oder

%

 Gesamt EUR/
Teilbetrag 

Kostenberechnung nach DIN 276

Ausbau Teichstraße in Kirchberg
von Niedercrinitzer Straße bis Wiesenackerweg

591.4 Umleitungsbeschilderung 1,00 psch 1.500,00 €      1.500,00 €       

591.5 Bauzaun, Absperrungen 430,00 m 8,00 €             3.440,00 €       

591.6 Lichtsignalanlage Finkenflugweg (3 Seiten LSA) 
aufbauen, über die gesamte Bauzeit vorhalten, 
rückbauen

1,00 psch 17.500,00 €    17.500,00 €     

591.7 Beweissicherung 1,00 psch 1.500,00 €      1.500,00 €       

591.8 Bestandsunterlagen 1,00 psch 1.500,00 €      1.500,00 €       

593 Sicherungsmaßnahmen 1.000,00 €       

593.1 Kabel und Leitungen sichern 1,00 psch 1.000,00 €      1.000,00 €       

700 Baunebenkosten 127.804,95 €   

730 Objektplanung 105.724,95 €   

734 Verkehrsanlagen 15% 105.724,95 €   

790 Sonstige Baunebenkosten 22.080,00 €     

790.1 Monitoring vor Baubeginn 1,00 psch 11.040,00 €    11.040,00 €     

790.2 Monitoring nach Fertigstellung 1,00 psch 11.040,00 €    11.040,00 €     

Summe

Summe

Summe

704.833,00

Summe
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Bauer Tiefbauplanung GmbH, August-Wellner-Straße 1, 08280 Aue-Bad Schlema 

KG DIN 276/ Bezeichnung Menge
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oder

%

 Gesamt EUR/
Teilbetrag 

Kostenberechnung nach DIN 276

Ausbau Teichstraße in Kirchberg
von Niedercrinitzer Straße bis Wiesenackerweg

Herstellungskosten, netto:

zzgl. MwSt.: 19%

Herstellungskosten, brutto:

Baunebenkosten, netto:

zzgl. MwSt.: 19%

Baunebenkosten, brutto:

Baukosten Gesamt, netto

zzgl. MwSt.: 19%

Baukosten Gesamt, brutto: 990.839,16 €                             

158.201,21 €                             

832.637,95 €                             

24.282,94 €                               

152.087,89 €                             

704.833,00 €                             

133.918,27 €                             

838.751,27 €                             

127.804,95 €                             
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1 Darstellung des Vorhabens

1.1 Planerische Beschreibung

Die Baumaßnahme umfasst den Ausbau der Teichstraße von der Niedercrinitzer Straße bis
zum Wiesenackerweg auf einer Länge von ca. 200 m.

Träger der Baulast und des Vorhabens ist die:
Stadt Kirchberg
Neumarkt 2
08107 Kirchberg

Die Teichstraße ist eine kommunale Straße. Das Planungsgebiet befindet sich westlich des
Zentrums der Stadt Kirchberg.

1.2 Straßenbauliche Beschreibung

Der zu betrachtende Ausbauabschnitt der Teichstraße verläuft von Ost nach West. Er besitzt
eine Länge von ca. 200 m und beginnt an der Einmündung von der Niedercrinitzer Straße
(K 9307). Er verläuft im Ausbaubereich hauptsächlich auf dem kommunalen Flurstück 1021,
am westlichen Ende zudem auf dem kommunalen Flurstück 1055/8. Die Straße dient dem
Anliegerverkehr sowie als Erschließung der westlich gelegenen Wohnstandorte, welche
ausschließlich über die Teichstraße erreichbar sind. Zudem wird sie als Umleitungsstrecke für
die Lengenfelder Straße (zwischen Niedercrinitzer Straße und Finkenflugweg) genutzt.

Die Teichstraße steigt von Ost nach West stetig an, der Höhenunterschied im Bereich des
betrachteten Abschnittes beträgt ca. 5 m. Das bestehende Längsgefälle liegt somit bei ca.
2,5 %.

Die Straße liegt in ebenem Gelände. Die gesamte Querschnittsbreite zwischen den
Einfriedungen der beidseitigen Wohnbebauung beträgt ~12,3 m. Die vorhandene
Fahrbahnbreite beträgt zwischen 5,5 m und 6,0 m. Am nördlichen Fahrbahnrand schließt sich
ein Gehweg mit einer Breite von ~3,2 m an, welcher auch zum halbseitigen Gehweg-Parken
genutzt wird. Am südlichen Fahrbahnrand befindet sich ein Seitenstreifen mit einer Breite von
~3,3 m, welcher ebenfalls zum Parken genutzt wird.

Im Bestand sind die Fahrbahn sowie der nördlich davon gelegene Gehweg asphaltiert. Der
südlich der Fahrbahn gelegene Seitenstreifen ist überwiegend unbefestigt. Große
straßenbegleitende Bäume am Fahrbahnrand sind nicht mehr vorhanden. Durch die große
asphaltierte Fläche und den fehlenden Baumbestand kommt es im Sommer zu einer großen
Aufheizung.

Die Deckschicht der Fahrbahn ist verschlissen, die Fahrbahn sowie die Gehwege sind
oberflächlich durch lokale Verwerfungen, Rissbildungen, uneinheitliche Neigungen sowie
Grabenschlüsse aufgrund mehrerer Medienverlegungen gekennzeichnet, was sich negativ auf
die Benutzungsqualität auswirkt sowie dem Straßenzug als Ganzem einen unruhigen
Charakter verleiht und zusätzlichen Straßenlärm verursacht.
Die teilweise zerstörte Deckschicht führt seit Jahren zu immer größer werdenden
Schlaglöchern, welche regelmäßig durch Ausbesserungsarbeiten durch den Bauhof
verschlossen werden müssen; zudem ist die Lärmbelästigung durch die Schlaglöcher selbst
enorm.
Im Bereich des Gehweges und bei Straßenquerungen kommt es bei einer fußläufigen
Benutzung zu Unwegbarkeiten für alle Generationen, vor allem für Kinder und Gehbehinderte.
Der Gehweg der Teichstraße ist zudem auch eine beliebte Strecke von Bewohnern des direkt
angrenzenden Pflegeheimes, so dass die Unwegbarkeiten auf dem Gehweg, speziell für ältere
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Menschen, eine besonders große Gefahr darstellen, was bereits schon mehrfach zu Unfällen
führte.

Im Bestand sind nahezu keine Grünanlagen vorhanden, so dass der umzugestaltende
Straßenabschnitt karg und trostlos wirkt. Es sind zudem keine Vegetationszonen für Pflanzen
oder Aufenthaltsbereiche für Tiere (z. B. Insekten oder Klein- und Kriechtiere) vorhanden, so
dass Biodiversität nicht möglich ist. Zudem heizt sich der gesamte Straßenraum bei
Sonneneinstrahlung sehr stark auf, da keine Schattenzonen existieren, wodurch keine
Aufenthaltsqualität vorhanden ist; zudem wirkt sich die Aufheizung negativ auf die
Zustandserhaltung des Straßenoberbaus aus.

Eine gesicherte Ableitung des Niederschlagswassers ist derzeit nicht gegeben; aufgrund
durchgeführter Deckenschlüsse sowie teilweise gehobener Straßenabläufe ist die
Oberflächenentwässerung als mangelhaft zu beschreiben.
Durch die vorhandenen Missstände der Entwässerung kann auftretendes Oberflächenwasser
nicht vollständig abgeleitet werden, was ebenfalls zu einer verringerten Benutzungsqualität
der Straße führt. Selbst bei einer funktionierenden Entwässerung müssten aufgrund der
großen Straßenraumfläche (Länge 200 m x Breite 12 m = 2.400 m²) große Mengen
Oberflächenwasser abgeführt und über das vorhandene Kanalnetz abgeleitet werden.

1.3 Streckengestaltung

Im Ausbaubereich verläuft die Teichstraße geradlinig von der Niedercrinitzer Straße bis zum
Wiesenackerweg, erst im Einmündungsbereich des Wiesenackerwegs schließt sich in weiterer
westlicher Richtung eine Rechtskrümmung an.

Die vorhandene beidseitige Wohnbebauung ist durch Einfriedungen begrenzt. Zu den
einzelnen Grundstücken sind diverse Grundstückszufahrten und -zugänge vorhanden, die
auch zukünftig nutzbar sein müssen.

Durch den grundhaften Ausbau auf der gesamten Straßenbreite bestehen Möglichkeiten zur
Änderung der Straßengestaltung durch Neuordnung des Straßenraums sowie zur
Verbesserung des grundsätzlichen Erscheinungsbildes durch die Einbeziehung von
Grünanlagen.
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2 Begründung des Vorhabens

2.1 Vorgeschichte der Planung, Vorausgegangene Untersuchungen

Die Stadt Kirchberg beabsichtigt, im Abschnitt der Teichstraße zwischen Niedercrinitzer
Straße und Wiesenackerweg auf einer Länge von ~200 m einen grundhaften, nachhaltig
ökologischen und damit klimawandelangepassten Straßenbau durch den Einsatz
nachhaltiger / ökologischer Baustoffe in Verbindung mit einer Neuordnung des Straßenraums
durchzuführen. Hierbei sollen im südlichen Seitenraum der Fahrbahn ein Grünstreifen mit
Gehölzpflanzungen sowie im nördlichen Seitenraum mehrere Grünflächen integriert,
nachhaltige Baustoffe eingesetzt sowie Maßnahmen zur Speicherung (unterirdische
Sammlung zur Bewässerung) und Versickerung des Regenwassers vorgesehen werden, um
eine verbesserte Klimabilanz zu erreichen.

Ziel ist es, eine Verkehrsanlage herzustellen, die neben den reinen verkehrlichen Aspekten
auch ökologische Gesichtspunkte (Versickerung des Niederschlagswassers, Regen-
wasserrückhalt und -einsatz zur Bewässerung, Reduzierung der Wärmeeinwirkung auf und
damit Wärmespeicherung durch die Verkehrsanlage, Pflanzung hitzeresistenter Pflanzen)
beinhaltet und somit zu einer nachhaltigen Verkehrsanlage wird, was auch und vor allem im
Zuge des Klimawandels eine sinnvolle Alternative zum klassischen Straßenbau darstellt und
als Modellprojekt eine Vorbildwirkung für weitere Straßenbauprojekte ausüben soll und kann.
Durch die vorgesehene Art der baulichen Umsetzung wird eine Verschönerung des
Wohnumfeldes und eine Verbesserung des Mikroklimas erreicht.

Die Stadt Kirchberg möchte damit einen ökologischen und nachhaltig aktiven Weg gehen,
indem ‚ausgetretene‘ Pfade des klassischen Straßenbaus verlassen und neue Technologien /
Baustoffe / Herangehensweisen in die Betrachtung einfließen und schließlich zum Einsatz
gebracht werden sollen, um alternative und nachhaltige / ökologische Lösungen für
Straßenbauprojekte zu finden, anzuwenden und in der Folge auch auf weitere Vorhaben zu
übertragen.
Durch die Bereitstellung von Fördermitteln durch Bund und Land hat die Stadt Kirchberg ihre
Chance erkannt, in diesem Teil der Stadt einen Straßenabschnitt so auszubauen, dass sich
vor allem die Aufenthaltsqualität und das Mikroklima extrem verbessern. Mit dem Einsatz von
alternativen, ökologischen Baustoffen soll mit dieser Baumaßnahme gezeigt werden, dass sich
durch die Verwendung von alternativen Baustoffen und Bauweisen auch die Biodiversität
extrem verbessert. Der Fokus der Baumaßnahme liegt vor allem auf dem Mehrwert, nicht nur
die Straße instand zu setzen, sondern einen sicheren Verkehrsweg für alle Teilnehmer des
Straßenverkehrs zu gewährleisten.

2.2 Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung

Das Bauvorhaben mit dem Ausbau eines vorhandenen Verkehrsweges stellt kein Vorhaben
entsprechend Anlage 1 UVPG dar. Somit besteht nach § 3b UVPG keine Pflicht zur
Umweltverträglichkeitsprüfung.

2.3 Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)

- entfällt -

2.4 Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

2.4.1 Ziele der Raumordnung/Landesplanung und Bauleitplanung

Dem Bauvorhaben liegen keine speziellen Ziele der Raumordnung, Landesplanung oder
Bauleitplanung bzw. städtebauliche Maßnahmen zugrunde.
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Im Integrierten Stadtentwicklungskonzept der Stadt Kirchberg, welches im Jahr 2023
aktualisiert wurde, wird die Teichstraße in dem benannten Bauabschnitt mit der höchsten
Priorität zum grundhaften Ausbau ausgewiesen.
Die Teichstraße ist außerdem die Zuwegung zum Himmelteichgebiet, für welches die
Schutzgebietswürdigung als Naturschutzgebiete vorliegt.

2.4.2 Bestehende und zu erwartende Verkehrsverhältnisse

Die Teichstraße dient neben der Erschließung der anliegenden Grundstücke mit
Wohnbebauung auch der Erschließung der sich westlich befindlichen Wohngebiete, welche
nur über die Teichstraße erreichbar sind.

Von einer Änderung der Verkehrsverhältnisse ist nicht auszugehen.

Mit dem vorgesehenen Ausbaugrad und der Querschnittsgestaltung wird allen Nutzungs-
ansprüchen entsprochen.

2.4.3 Verbesserung der Verkehrssicherheit

Mit dem regelkonformen grundhaften Ausbau von Fahrbahn und Gehwegen sowie der Anlage
von Parkflächen wird die Verkehrssicherheit positiv beeinflusst.
Die Bestandssituation wird speziell für Fußgänger verbessert, da beidseitige befestigte
Gehwege vorgesehen sind.
Sofern Parkflächen neben einem Gehweg vorgesehen werden, ist ein Sicherheitstrennstreifen
(Breite 0,5 m) zu berücksichtigen, was zu einer Erhöhung der Sicherheit, speziell für
Fußgänger, führt.
Für die Einordnung von Parkflächen wurden die aktuellen Vorgaben aus der EAR 23
(Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs, Ausgabe 2023) angesetzt, wodurch die
Belange des ruhenden Verkehrs berücksichtigt sind.
Die vorgesehene Neueinordnung der Fahrbahn mit einer verschwenkten Trassierung
unterstreicht optisch die bereits bestehende geschwindigkeitsreduzierte Zone (‚Tempo 30‘-
Zone), was sich positiv auf die Verkehrssicherheit auswirkt.

2.5 Verringerung bestehender Umweltbeeinträchtigungen

Durch die Neuherstellung der Oberflächenbefestigung wird es zu einer Senkung der
Lärmemissionen kommen.

2.6 Zwingende Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses

Aussagen zu diesem Punkt können auf Grund der nicht stattfindenden FFH- bzw.
artenschutzrechtlichen Ausnahmeprüfung entfallen.
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3 Varianten und Variantenvergleich

3.1 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet bezieht sich auf die Flächen und den Verlauf der vorhandenen
Straße. Dadurch ist die grobe Trasse der Straße vorgegeben. Veränderungen sind in der
Anordnung der vorgesehenen Querschnittselemente ‚Fahrbahn‘, ‚Gehweg‘, ‚Parkflächen‘ und
‚Grünstreifen‘ möglich.

Der Ausbau findet auf der gesamten Bestandsbreite statt. Mit der Maßnahme werden keine
wertbestimmenden sowie entscheidungsrelevanten Schutzgüter und Schutzfunktionen
hinsichtlich Natur und Umwelt im Untersuchungsgebiet berührt bzw. negativ beeinflusst.

Die Straßenraumbreite im Bestand, bestehend aus Fahrbahn, Gehweg und Seitenstreifen,
beträgt mehr als 12 m, so dass hier Möglichkeiten gegeben sind, durch eine Neuordnung eine
für alle Verkehrsarten (fließender und ruhender Verkehr, Fußgänger) sinnvolle Lösung zu
schaffen, ökologische Aspekte (Versickerung, Sammlung und Nutzung des anfallenden
Oberflächenwassers) einfließen zu lassen und eine Grünanlage (Grünstreifen mit
Gehölzpflanzungen) in den Straßenraum zu integrieren.

3.2 Beschreibung der untersuchten Varianten

Bei dem hier beschriebenen Vorhaben handelt es sich im Rahmen der ‚Förderrichtlinie Energie
und Klima – FRL EuK/2023‘ um eine investive Maßnahme zur Anpassung an die Folgen des
Klimawandels (‚Maßnahmen zum Regenwasserrückhalt‘ und ‚zum Schutz vor wild
abfließendem Wasser‘ im Zusammenhang mit Begrünungsmaßnahmen gemäß Ziffer B. IV.
1.1 b) der RL sowie um Maßnahmen ‚Anpassungen von Infrastruktur‘ nach Ziffer B. IV. 1.1 c)
der RL), so dass sich ein „Komplexvorhaben im Sinne komplexer investiver
Maßnahmenpakete, die [..] einen Mehrwert gegenüber der Realisierung isolierter
Einzelmaßnahmen erzielen“ nach Ziffer B. IV. 1.3 der RL ergibt.
Zusätzlich ist hervorzuheben, dass speziell die Einzelmaßnahmen ‚versickerungsfähige
Befestigungen‘, ‚Einsatz von klimafreundlichen Baustoffen‘ und ‚Rückführung des
Oberflächenwassers in den Naturhaushalt‘ gemäß Ziffer B. IV. 1.4 c) der RL eine
Vorbildwirkung für ähnliche Straßenbauvorhaben darstellen, da sie nicht nur für den hiesigen
Anwendungsfall geeignet, sondern grundsätzlich auf weitere Vorhaben übertragbar sind, so
dass diesem Aspekt die größte Bedeutung zukommt.
Das Vorhaben dient durch die Reduzierung des Oberflächenabflusses, der Speicherung des
Niederschlagswassers und der Anlage eines Grünstreifens zusätzlich dem LEADER-
Entwicklungsziel der Region Zwickauer Land „Auf den Klimawandel reagieren, möglichst
vorbeugen“, befindet sich aber außerhalb des LEADER-Gebietes.
Im Zuge der Straßenbaumaßnahme ist in Verbindung mit der herzustellenden Grünanlage
(Oberflächenmulde mit Bepflanzung durch Bodendecker, Stauden, Großgrün) eine
wasserspeichernde Lösung vorgesehen: anfallendes Oberflächenwasser wird im Grünstreifen
gesammelt und versickert in eine unterirdische Blähglasschotter-Schicht, wo es temporär
gespeichert und zur Bewässerung genutzt werden kann; ggf. auftretende Mehrmengen sollen
in das anstehende Erdreich versickern, wodurch die öffentliche Kanalisation von der
Beaufschlagung mit Niederschlagswasser entlastet und das Wasser über das Grundwasser in
den natürlichen Kreislauf zurückgeführt wird.
Im Fall des Einstaus der Blähglasschotter- sowie der darüber liegenden Oberbodenschicht
sind in der Rasenmulde Schachtbauwerke mit Straßenablauf-Aufsätzen vorgesehen, die als
Notüberläufe fungieren und gesammeltes Wasser in den in der Teichstraße vorhandenen
Abwasserkanal ableiten.
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Für die Straßenplanung wurden verschiedene Aufteilungen des Straßenraumes mit den
vorgesehenen Querschnittselementen ‚Fahrbahn‘, ‚Gehweg‘, ‚Parkflächen‘ und ‚Grünstreifen‘
erarbeitet und geprüft. Zu beachten war, dass Lage der Grundstückszufahrten / -zugänge zu
erhalten sind.

Varianten 1 und 2 beinhalten eine geradlinige Führung der Fahrbahn, in Variante 3 wurden
Fahrbahnverschwenkungen eingearbeitet, so dass sich eine geschwungene Trassierung mit
veränderlichen Breiten der beidseitigen Seitenräume ergibt.

3.2.1 Variante 1: Parken (Nord), Gehweg (Süd)

Variante 1 beinhaltet die folgende Anordnung der Querschnittselemente von Nord nach Süd
mit den jeweiligen Breiten:

 Parkstreifen, 2,0 m,
 Fahrbahn, 5,0 m,
 Gehweg, 2,5 m,
 Grünstreifen, 2,5 m;

3.2.2 Variante 2: Gehweg (Nord), Parken (Süd)

Variante 2 beinhaltet die folgende Anordnung der Querschnittselemente von Nord nach Süd
mit den jeweiligen Breiten:

 Gehweg, 2,0 m,
 Fahrbahn, 5,0 m,
 Parkstreifen, 2,0 m,
 Grünstreifen, 3,0 m;

3.2.3 Variante 3: Fahrbahnverschwenkungen und veränderliche Seitenräume

In Variante 3 sind Fahrbahnverschwenkungen vorgesehen, die zu veränderlichen
Anordnungen und Breiten der weiteren Querschnittselemente führen. Konstant in Lage und
Breite sind die beidseitigen Gehwege an den Außenseiten des Baufeldes entlang der
Wohnbebauung sowie die Fahrbahnbreite, welche den Begegnungsfall Lkw/Pkw
gewährleistet, so dass folgende Teilbereiche vorgesehen wurden (Auflistung von Nord nach
Süd mit den jeweiligen Breiten):

- Variante 3a:
 Gehweg, 1,5 m,
 Grünstreifen, 1,2 m,
 Fahrbahn, 5,5 m,
 Grünstreifen, tlw. mit Parkflächen, 2,6 m,
 Gehweg, 1,5 m;

- Variante 3b:
 Gehweg, 1,5 m,
 Fahrbahn, 5,5 m,
 Grünstreifen, tlw. mit Parkflächen, 3,8 m,
 Gehweg, 1,5 m;

- Variante 3c:
 Gehweg, 1,5 m,
 Grünstreifen, tlw. mit Parkflächen, 2,6 m,
 Fahrbahn, 5,5 m,
 Grünstreifen, 1,2 m,
 Gehweg, 1,5 m;
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3.3 Variantenvergleich

Grundstückszugänglichkeit
Bei Varianten 1 und 2 (nur einseitiger Gehweg) müssen Fußgänger mit Ziel auf der Gehweg-
abgewandten Seite immer die Fahrbahn queren.

Oberflächenentwässerung
Anfallendes Oberflächenwasser soll (auch) oberflächlich in den Grünstreifen Seite Süd fließen,
um die Grünanlagen mit Wasser zu versorgen und zusätzliche Verdunstung zu ermöglichen.
Bei Variante 1 kommt es dadurch zu einem Überfließen des Gehweges mit Oberflächenwasser
von Parkstreifen und Fahrbahn, was die Benutzungsqualität deutlich verringert.
Bei Variante 2 müsste für eine Absicherung gegenüber Abkommen vom Parkstreifen und
Befahren des Grünstreifens ein dafür ausreichend hoher Bordstein versetzt werden, was
jedoch den oberflächlichen Wasserzufluss in den Grünstreifen verhindert.

Breiten der Querschnittselemente
- Gehwege:
In Variante 2 ist der Gehweg mit einer Breite von 2,0 m nicht ausreichend breit, um einen
Begegnungsfall zu ermöglichen.
Die Gehwege in Variante 3 ermöglichen mit einer Breite von 1,5 m keinen Begegnungsfall,
jedoch ist dies weniger kritisch, da beidseitig Gehwege vorgesehen sind.

- Fahrbahn:
In den Varianten 1 und 2 beträgt die Fahrbahnbreite nur 5,0 m, was für den Begegnungsfall
Lkw/Pkw das äußerste Mindestmaß darstellt; im Zweifel wird auf die nebenliegenden
Seitenbereiche ausgewichen.

- Parkstreifen:
In den Varianten 1 und 2 beträgt die Breite des Parkstreifens nur 2,0 m, was das äußerste
Mindestmaß darstellt. Zudem kann bei Anlage des Parkstreifens unmittelbar vor den
Einfriedungen in Variante 1 kein Abstand für das Türenöffnen berücksichtigt werden.

- Grünstreifen:
Die für die Einordnung von Baumstandorten vorgesehenen (breiten) Grünstreifen sind in allen
Varianten gleichermaßen vorgesehen.
In Variante 3 ergeben sich auch Grünflächen auf Seite Nord, was positiv im Sinne einer
ganzheitlichen Gestaltung ist.
Die querschnittsbezogen größten Grünstreifen-Breiten sind in Variante 3 möglich.

3.4 Gewählte Variante

Nach Abwägung der variantenabhängigen Vor- und Nachteile hat sich als Vorzugslösung
Variante 3 aufgrund der nachfolgenden Gründe herausgestellt:
- beidseitiger Gehweg (größere Benutzungsqualität),
- breitere Grünstreifen,
- breitere Fahrbahn,
- geregelter und unproblematischer Zufluss von Oberflächenwasser in den Grünstreifen,
- größere Gestaltungsmöglichkeiten aufgrund der verschiedenen Querschnittsaufteilungen,
- optischer Vorteil der geschwungenen gegenüber einer geradlinigen Linienführung,
- funktional bessere Vereinbarkeit von geschwungener Linienführung und geschwindigkeits-
reduziertem Bereich.
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4 Technische Gestaltung der Baumaßnahme

4.1 Ausbaustandard

4.1.1 Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Die Teichstraße ist eine kommunale Straße im Stadtgebiet von Kirchberg. Sie dient der
Erschließung der unmittelbaren Wohnbebauung sowie der westlich befindlichen Wohngebiete,
für die sie die einzige Zufahrt darstellt. Zudem wird sie als Umleitungsstrecke für die
Lengenfelder Straße (zwischen Niedercrinitzer Straße und Finkenflugweg) genutzt.

Die Grundsätze und Elemente der Linienführung richten sich nach Vorgaben der RASt 06.
Entsprechend RASt 06 ist der betrachtete Abschnitt der Teichstraße der Straßenkategorie
‚ES V - Erschließungsstraße mit kleinräumiger Verbindungsfunktion‘ zuzuordnen; die
zugehörige typische Entwurfssituation ist ‚Wohnstraße‘.

4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualität

Da die Teichstraße im Regelfall nur von Anliegern genutzt wird und sie in einer
geschwindigkeitsreduzierten Zone (‚Tempo 30‘-Zone) liegt, kann mit der vorgesehenen
Fahrbahnbreite von 5,5 m eine angemessene Verkehrsqualität erreicht werden. Es wird auf
der gesamten Ausbaulänge der Begegnungsfall Lkw/Pkw gewährleistet.

Sämtliche angrenzenden Grundstücke werden ausreichend erschlossen.

4.1.3 Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Mit dem regelkonformen grundhaften Ausbau von Fahrbahn und Gehwegen sowie der Anlage
von Parkflächen wird die Verkehrssicherheit positiv beeinflusst. Auch trägt der neue
Fahrbahnbelag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei.
Die Bestandssituation wird speziell für Fußgänger verbessert, da beidseitige befestigte
Gehwege vorgesehen sind. In den Kreuzungsbereichen werden Querungsstellen mit taktilen
Leitelementen vorgesehen, die die Straßenquerungen sowohl für Sehbehinderte als auch für
Mobilitätseingeschränkte erleichtern, so dass sich auch hier eine höhere Verkehrssicherheit
gegenüber dem Bestand einstellt. Das Vorhaben wurde der Behindertenbeauftragten des
Landkreises vorgestellt, deren Stellungnahme wurde berücksichtigt.
Sofern Parkflächen an einen Gehweg grenzen, ist ein Sicherheitstrennstreifen (Breite 0,5 m)
berücksichtigt, was zu einer Erhöhung der Sicherheit, speziell für Fußgänger, führt.
Für die Einordnung von Parkflächen wurden die aktuellen Vorgaben aus der EAR 23
(Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs, Ausgabe 2023) angesetzt, wodurch die
Belange des ruhenden Verkehrs berücksichtigt sind.
Die vorgesehene Neueinordnung der Fahrbahn mit einer verschwenkten Trassierung
unterstreicht optisch die bereits bestehende geschwindigkeitsreduzierte Zone (‚Tempo 30‘-
Zone), was sich positiv auf die Verkehrssicherheit auswirkt.

4.2  Bisherige/zukünftige Straßennetzgestaltung

Durch den Ausbau der Teichstraße kommt es nicht zu Änderungen im umliegenden Straßen-
und Wegenetz.
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4.3  Linienführung

4.3.1  Beschreibung des Trassenverlaufs

Die Trasse des Ausbauabschnittes der Teichstraße beginnt im Osten am Fahrbahnrand der
Niedercrinitzer Straße (Bau-km 0+000,0) und verläuft in Richtung Westen bis zum Bauende
(Bau-km 0+206,1) an der Einmündung Wiesenackerweg.
Die Ausbaulänge beträgt damit ca. 206 m, wobei ein maximaler Höhenunterschied von ca.
5 m überwunden wird. Die Neigung der Straße orientiert sich am Bestand und steigt stetig
zwischen ~2,0 % und ~2,4 % an.

4.3.2  Zwangspunkte

Für die Linienführung sind die Anschlüsse an den Bestand bei Bauanfang und Bauende
maßgeblich, ebenso sind die Lagen der vorhandenen und geplanten Medien relevant. Weitere
Zwänge in der Linienführung ergeben sich durch die vorgesehene Anlage von beidseitigen
Gehwegen, Stellflächen sowie einem durchgehenden Grünstreifen am südlichen Straßenrand.

Aufgrund der Lage im angebauten Bereich stellen die beidseitig vorhandenen
Grundstückszufahrten und -zugänge sowie die erforderlichen Anschlüsse an den Bestand bei
Bauanfang und Bauende maßgebliche Höhenzwangspunkte dar.

Die Linienführung unterliegt somit einer weitestgehenden Trassenbindung, um die
Zwangspunkte in Höhe und Lage aufzugreifen. Die Achse liegt durchgängig im Bereich der
bestehenden Fahrbahn.

4.3.3  Linienführung im Lageplan

Die Fahrbahnachse der Teichstraße im Ausbaubereich liegt bei Bauanfang nördlich versetzt
zum Bestand. Nach ~30 m erfolgt eine Verschwenkung nach Süden, welche ab Bau-km 0+079
wieder auf die nördliche Seite zurückverschwenkt wird. Bei Bau-km 0+159 erfolgt eine letzte
Verschwenkung nach Süden, so dass sich am Bauende wieder eine Lage auf der
Bestandstrasse einstellt.
Die Verschwenkungen erfolgen mit einem Radius von 15,0 m bzw. 20,0 m und sind zwischen
9 m und 15 m lang. Die Trassierung der Zwischenbereiche erfolgt geradlinig.

4.3.4  Linienführung im Höhenplan

Parameter geplanter Wert Grenzwert

 Höchstlängsneigung  max. s [%] 2,4 8,0 (12,0)

 Höchstquerneigung  max. q [%] 2,5 6,0 (7,0)

 Kuppenmindesthalbmesser  min. HK [m] 250 250

 Wannenmindesthalbmesser  min. HW [m] 150 150

4.3.5  Räumliche Linienführung und Sichtweiten

Aufgrund der grundsätzlichen Trassenbindung sowie der zahlreichen Zwangspunkte sind die
Entwurfselemente im Lage- und Höhenplan weitestgehend vorgegeben. Da die Gradiente im
Verlauf stetig ansteigt, kommt es zu keinen Überlagerungen von Entwurfselementen im
Hinblick auf eine räumliche Trassierung.

Eine Sichtweitenanalyse wurde aufgrund des Ausbaus im Bestand nicht durchgeführt.
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4.4 Querschnittsgestaltung

4.4.1  Querschnittselemente und Querschnittsbemessung

Die neu herzustellende Fahrbahn besitzt im Querschnitt eine Breite von 5,5 m. Die
Fahrbahnbegrenzung wird im vorderen Bereich, wo keine Versickerung vorgesehen ist, durch
Bordsteine (Hochborde, Rundborde) zur optischen Fahrbahnbegrenzung sowie zur Fassung
des anfallenden Oberflächenwassers und Führung zum Straßenablauf am Bauanfang
hergestellt. Im Bereich mit vorgesehener Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers
erfolgt die Fahrbahnbegrenzung auf südlicher Seite durch Tiefborde ohne Anschlag, so dass
das Wasser in den Grünstreifen abgeleitet wird. Auf nördlicher Seite erfolgt die
Fahrbahneinfassung im Bereich von Grün- oder Parkflächen durch Rundborde bzw. bei
Übergang zum Gehweg mit Hochborden, so dass eine optische / haptische Begrenzung
vorhanden ist und im Bereich von Grünflächen kein Erdeintrag auf die Straße erfolgt.
Mit der vorgesehenen Fahrbahnbreite von 5,5 m ist der Begegnungsfall Lkw/Pkw bei
geringfügig eingeschränkten Bewegungsspielräumen und verminderter Geschwindigkeit
möglich.

Die beidseitigen Gehwege werden mit einer Mindestbreite von 1,5 m hergestellt. Die
Einfassung an der Rückseite erfolgt mit Tiefborden, das Quergefälle ist zur Straße gerichtet,
so dass das Oberflächenwasser in die davor liegenden Grünflächen geleitet wird.

4.4.2  Fahrbahnbefestigung

Ermittlung der Belastungsklasse

Für die Ermittlung des Oberbaus gelten die ‚Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus
von Verkehrsflächen‘ (RStO 12/24). Entsprechend Tabelle 2 sind für Wohnstraßen
(Straßenkategorie ‚ES V‘) die Belastungsklassen Bk0,3 oder Bk1,0 möglich. Um mögliche
Erweiterungen der westlich gelegenen Wohngebiete sowie mögliche gelegentliche
Umleitungsführungen über die Teichstraße mit einer dann erhöhten Verkehrsbelastung zu
berücksichtigen, wurde für die Ausbaustrecke die höhere der beiden genannten
Belastungsklassen Bk1,0 gewählt.

Ermittlung der Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus

Für die Ermittlung des Oberbaus gelten die ‚Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus
von Verkehrsflächen‘ (RStO 12/24). Gemäß RStO 12/24, Tabelle 2 ist der geplante Baubereich
(Straßenkategorie ‚ES V‘) der Belastungsklasse Bk1,0 zuzuordnen.

Ausgangswert nach RStO 12/24, Tabelle 6, Zeile ‚F3‘, Spalte ‚Bk1,0‘:    60 cm
Mehr- oder Minderdicken infolge örtlicher Verhältnisse gemäß RStO 12/24, Tabelle 7:
A Zone III + 15 cm
B günstige Klimaeinflüsse -    5 cm
C kein Grund- oder Schichtenwasser ±   0 cm
D Geländehöhe bis Damm ≤ 2,0 m ±   0 cm
E Entwässerung über Mulden, Gräben bzw. Böschungen ±   0 cm

Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus    70 cm

Für den Aufbau der Befestigungen muss der gesamte Ausbaubereich zweigeteilt - in
Abhängigkeit der angedachten Funktionalität - betrachtet werden:
- die Fahrbahn soll zwischen Bauanfang (Bau-km 0+000) und Bau-km 0+036 keine
durchlässige Oberflächenbefestigung erhalten und es soll keine wasserspeichernde Schicht
aus Blähglasschotter eingebaut werden, da für die damit verbundene Versickerung des
gesammelten Oberflächenwassers ein Austausch der vorhandenen belasteten
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Bodenschichten erforderlich wäre; ebenso soll ab Bau-km 0+197 ein klassischer Straßenbau
hergestellt werden, um den Anschluss an den Bestand sinnvoll herzustellen;
- der Einbau von Blähglasschotter als wasserspeichernde Schicht erfolgt nur unter dem
linksseitig (tieferliegende Fahrbahnseite) liegenden Gehweg, Gehwegüberfahrten,
Stellplätzen und dem Grünstreifen.

Aufbau der Fahrbahn

- Bau-km 0+000 bis 0+036 und Bau-km 0+197 bis 0+206: gemäß RStO 12/24, Tafel 1,
   Zeile 1, Spalte ‚Bk1,0‘:

  4 cm Asphaltdeckschicht AC 8 D N
14 cm Asphalttragschicht AC 22 T N
52 cm Frostschutzschicht
70 cm Gesamtaufbau

- Bau-km 0+036 bis 0+197: gemäß M VV 2013, Tafel A 2, zweischichtiger Aufbau,
    Spalte ‚Bk1,0‘:

  3 cm Asphaltdeckschicht WDA 8 D
15 cm Asphalttragschicht WDA 22 T
52 cm Frostschutzschicht
70 cm Gesamtaufbau

Aufbau der Gehwege

- Bau-km 0+000 bis 0+206 (rechts) und Bau-km 0+000 bis 0+036 (links): gemäß RStO 12/24,
  Tafel 6, Zeile 1:

  8 cm Pflasterdecke
  4 cm Pflasterbettung
18 cm Schottertragschicht
30 cm Gesamtaufbau

- Bau-km 0+036 bis 0+206 (links): in Anlehnung an RStO 12/24, Tafel 6, Zeile 1:
  8 cm Pflasterdecke
  4 cm Pflasterbettung

Geogitter / Trennvlies
28 cm Blähglasschotter
40 cm Gesamtaufbau

Aufbau der Gehwegüberfahrten

- Bau-km 0+000 bis 0+206 (rechts) und Bau-km 0+000 bis 0+036 (links): in Anlehnung an
   RStO 12/24, Tafel 3, Zeile 1, Spalte ‚Bk0,3‘:

10 cm Pflasterdecke
  4 cm Pflasterbettung
18 cm Schottertragschicht
38 cm Frostschutzschicht
70 cm Gesamtaufbau

- Bau-km 0+036 bis 0+206 (links): in Anlehnung an RStO 12/24, Tafel 3, Zeile 1, Spalte ‚Bk0,3‘:
10 cm Pflasterdecke
  4 cm Pflasterbettung
15 cm Schottertragschicht

Geogitter / Trennvlies
41 cm Blähglasschotter
70 cm Gesamtaufbau
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Aufbau der Stellplätze

- Bau-km 0+000 bis 0+206 (rechts), Bau-km 0+000 bis 0+036 und Bau-km 0+197 bis 0+206
(links): in Anlehnung an RStO 12/24, Tafel 3, Zeile 1, Spalte ‚Bk0,3‘:

10 cm Pflasterdecke
  4 cm Pflasterbettung
15 cm Schottertragschicht
41 cm Frostschutzschicht
70 cm Gesamtaufbau

- Bau-km 0+036 bis 0+197 (links): in Anlehnung an RStO 12/24, Tafel 3, Zeile 1, Spalte ‚Bk0,3‘:
10 cm Pflasterdecke
  4 cm Pflasterbettung
15 cm Schottertragschicht

Geogitter / Trennvlies
41 cm Blähglasschotter
70 cm Gesamtaufbau

Befestigungen

Im Sinne einer klimawandel-angepassten Bauweise sind folgende Befestigungen vorgesehen:
 Fahrbahn: Drainasphalt;
 Gehwege: Beton-Ökopflastersystem mit hohem Drainfugen-Anteil von ≥10 % mit

splittgefüllten Fugen (zur Erhöhung der Wasserdurchlässigkeit bis zu einer 100 %-igen
Versickerung der Niederschläge) und heller Farbgebung (zur Verringerung der
Wärmeeinwirkung); durch die Verwendung des Beton-Ökopflastersystem kann
Niederschlagswasser auch durch den Stein in den Untergrund abgeleitet werden;

 Stellflächen: Beton-Grünfugenpflaster aus offenporigem Beton mit Fugenanteil von ≥30 %
(zur Erhöhung der Wasserdurchlässigkeit bis zu einer 100 %-igen Versickerung der
Niederschläge) und heller Farbgebung (zur Verringerung der Wärmeeinwirkung); durch die
Verwendung von Beton-Grünfugenpflaster mit offenporigem Beton kann
Niederschlagswasser auch durch den Stein in den Untergrund abgeleitet werden.

 Grünstreifen: Rasenmulde mit Gehölzpflanzungen (Verringerung der versiegelten Fläche;
Abführung und Weiternutzung des Oberflächenwassers zur Bewässerung).

4.4.3  Böschungsgestaltung

- entfällt -

4.4.4  Hindernisse in Seitenräumen

In den beidseitigen Sicherheitsräumen werden keine Hindernisse eingebaut. Für sämtliche
Verkehrszeichen etc. sind die Mindestabstände von 0,50 m (0,25 m) zum Fahrbahnrand
einzuhalten.

4.5 Knotenpunkte, Wegeanschlüsse und Zufahrten

4.5.1  Anordnung von Knotenpunkten

Im Ausbauabschnitt befinden sich keine Knotenpunkte oder Einmündungen.

4.5.2  Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte

- entfällt –
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4.5.3  Führung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen, Zufahrten

- entfällt -

4.6  Besondere Anlagen

Es befinden sich im Baubereich keine besonderen Anlagen.

4.7  Ingenieurbauwerke

Es befinden sich im Baubereich keine Ingenieurbauwerke.

4.8  Lärmschutzanlagen

Lärmschutzanlagen sind nicht vorhanden und nicht erforderlich.

4.9  Öffentliche Verkehrsanlagen

Öffentliche Verkehrsanlagen sind nicht vorhanden und nicht erforderlich.

4.10  Leitungen

Im Zuge der Planung wurden von den Versorgungsträgern Auskünfte zum Leitungsbestand
und ggf. geplanten Maßnahmen eingeholt.
Im unterirdischen Bereich befinden sich Anlagen von:
 Wasserwerke Zwickau GmbH: Abwasser, Trinkwasser;
 eins Energie in Sachsen GmbH & Co. KG: Erdgas;
 Deutsche Telekom: Telekommunikation;
 MITNETZ: Elektroenergie;
 Firma Flechsig: Antenne / Telekommunikation.

Für die Medien von eins (Versorgungsleitung zwischen Niedercrinitzer Straße und Haus Nr.
14), den Wasserwerken Zwickau (Abwasser: MW-Kanal, tlw. auch Hausanschlüsse;
Trinkwasser: Leitung, tlw. auch Hausanschlüsse) und MITNETZ Strom (Versorgungskabel)
sind seitens des jeweiligen Trägers Erneuerungs- / Änderungsmaßnahmen vorgesehen, die
grundsätzlich in der Straßenbau-Planung berücksichtigt wurden; ggf. können aufgrund
weiterer Abstimmungen erforderliche Planungsanpassungen erfolgen.
Die Umsetzung soll im Sinne einer koordinierten Gesamtmaßnahme erfolgen, die Arbeiten der
Versorgungsträger sind im Vorfeld der Umsetzung der Arbeiten des Straßenbaus auszuführen.

4.11  Baugrund / Erdarbeiten

Für die Erkundung des anstehenden Baugrundes (vorhandenen Bodenschichten mit
Versickerungseigenschaften und ggf. vorhandenen Schadstoffbelastungen; grundlegende
Aussagen in Bezug auf und als Grundlage für die Planung) wurde durch die Stadt Kirchberg
eine Baugrund-Untersuchung beauftragt; das daraus resultierende Baugrundgutachten liegt
vor und der Planung zugrunde.
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4.12  Entwässerung

Umsetzung Konzept Schwammstadt

Wesentliches Ziel bei der Maßnahmenumsetzung ist die Reduzierung und im Regelfall
Vermeidung der Einleitung von Regenwasser in das Kanalnetz. Dies erfolgt durch
Versickerung, Rückhaltung und Speicherung von anfallendem Oberflächenwasser in
begrünten Nebenflächen und im unterirdischen Bauraum.

Es ist vorgesehen, das Wasser in Mulden, Pflanzgruben und unterirdischem Speicherraum
aufzufangen. Das Wasser soll über Verdunstung, insbesondere über Bäume und Bepflanzung,
wieder an die Umwelt abgegeben werden. Im Einzelnen werden folgende Maßnahmen
umgesetzt:

Gehwege
Aufgrund von vorhandenen Kanaltrassen in den Gehwegen können hier keine Speicherräume
angelegt werden. Deshalb wird der Unterbau mit Frostschutzmaterial und
versickerungsfähigem Pflaster ausgeführt. Das zu versickernde Wasser gelangt über das
Planum in den am tieferliegenden Rand des Straßenkörpers angeordneten Speicherraum.

Fahrbahn
Die Fahrbahn wird mit Drainageasphalt auf einer Frostschutzschicht ausgeführt. Der Aufbau
hier erfolgt auf Grundlage von MVV 2013. Das versickernde Wasser gelangt über den
Straßenkörper auf das Planum und wird über das Planum analog der Gehwege zum
Speicherraum geleitet.

Fahrbahnnebenflächen, Grünflächen, Parkflächen und Speicher im südlichen Bereich
Das gesamt Wasser der Fahrbahnoberfläche und der Gehwege sowie Parkflächen, das bei
z. B. Starkregen nicht vom Unterbau aufgenommen werden kann, wird am südlichen
tieferliegenden Rand über Mulden und Grünflächen im Bereich Baumpflanzungen
aufgenommen. Wesentlicher Bestandteil sind dabei die unterhalb der o. g. Flächen
angeordneten Speicherräume aus Blähglasschotter. Die Blähglasschotter-Speicher werden
bis auf eine Tiefe von mindestens 1,40 m geführt und in maximal verfügbarer Breite (unterhalb
Grünflächen und Parkflächen Süd).
Die Parkflächen und die Zufahrten zu den Anliegergrundstücken werden mit
wasserdurchlässigem Pflaster (Fugenanteil >30 %) ausgeführt, der Unterbau besteht ebenso
aus Blähglasschotter, der selbst Bestandteil des Speicherraumes ist.
Der Speicher aus Blähglasschotter ermöglicht die Speicherung des anfallenden
Oberflächenwassers, die Abgabe des Wassers an Pflanzen und Bäume und die Versickerung,
wenn hier auch in relativ geringem Umfang bzw. größerem Zeitraum in Abhängigkeit der
Bodenverhältnisse.
Gemäß Baugrundgutachten liegen die Durchlässigkeitswerte für den anstehenden Biotitgranit
bei 3,6·10-7 bis 2,8·10-6 m/s, die eine sinnvolle Versickerung ohne Ableitungsmöglichkeit nicht
zulassen. Auf einer Höhe von -65 cm wird ein längsverlegtes Teilsickerrohr angeordnet, das
bei Überfüllung des Speicherraums das Wasser in den Kanal ableiten kann. An den
Kanalanschlusspunkten wird jeweils ein Schachtbauwerk errichtet. Die Schachtabdeckungen
ragen jeweils 15 cm über die Muldensohle, um bei Starkregen nach Füllung des unterirdischen
Speichers und der seitlichen Mulden sowie Vertiefungen als Überlauf zu funktionieren.

Bepflanzung
Grünflächen und Mulden werden mit standortgerechten Sträuchern und Bäumen bepflanzt.
Bei der Auswahl der Bäume wird darauf geachtet, dass diese für die wechselnden
Standortbedingungen Staunässe und Trockenheit gut geeignet sind.
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Ausnahme
Im Bereich Bau-km 0+000 bis 0+036 wird der Unterbau nicht komplett ausgetauscht. Der
Fahrbahnneubau erfolgt hier ebenfalls in einer Dicke von 0,70 m (Asphaltschichten und
Frostschutzschicht), jedoch mit reduziertem unterirdischen Speicherraum nur im Bereich des
linksseitigen Gehweges (siehe Anlage 4 Blatt 1 ‚Regelquerschnitte‘: Regelquerschnitt 1).
Grund hierfür sind belastete Auffüllungen im Unterbau, die bis in eine Tiefe von 1,60 m reichen
und insbesondere sehr hohe eluierbare Arsengehalte aufweisen. Aufgrund der Mächtigkeit
und damit verbundener Kosten werden diese nicht ausgetauscht.
Aufgrund der erforderlichen Arbeiten für die Entwässerung und dem Ziel der Verbesserung
des Mikroklimas durch die Verringerung der versiegelten Flächen, Schaffung von
Grünbereichen und Pflanzung von Bäumen Rechnung zu tragen, wird auch in diesem Bereich
ein Fahrbahnneubau erforderlich, so dass, in Verbindung mit dem nachgelagerten Abschnitt,
eine ganzheitliche neue Fahrbahndecke hergestellt wird.
Anfallendes Oberflächenwasser wird am Bordstein der tieferliegenden Fahrbahnseite
gesammelt, über die Längsneigung der Fahrbahn dem Straßenablauf ‚SA1‘ (im Bereich der
Einmündung zur Niedercrinitzer Straße) zugeleitet, durch diesen ab- und dem vorhandenen
Kanalnetz zugeführt. Die Planumsentwässerung erfolgt hier über ein Sickerrohr, welches an
die Anschlussleitung des Straßenablaufs aufgebunden wird.

4.13 Straßenausstattung

Als Ausstattungselemente befinden sich im Ausbaubereich der Teichstraße lediglich Elemente
der vorhandenen Beschilderung, die zu erhalten sind.

4.14 Straßenbeleuchtung

Die vorhandene Straßenbeleuchtung an Masten der Elt-Freileitung (südlicher Fahrbahnrand)
soll im Zuge der Umbauarbeiten am Bestand der MITNETZ Strom ebenfalls als Erdkabel
neuverlegt werden; für die Aufnahme der Lichtpunkte sind neue Straßenbeleuchtungsmasten
aufzustellen.
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5  Angaben zu den Umweltauswirkungen

Der Straßenbau in / mit den o. g. Ausführungs- / Befestigungsarten wirkt sich, zusammen mit
dem geplanten Grünstreifen, positiv auf das Stadtklima aus:
 durch die Integration einer großflächigen Grünanlage (Grünstreifen mit

Gehölzpflanzungen) wird die Oberflächenversiegelung deutlich reduziert, was
grundsätzlich zu einer Verringerung der abzuleitenden Menge des Oberflächenwassers
führt;

 durch den vorgesehenen Einsatz versickerungsfähiger Befestigungen (Drainasphalt,
Beton-Ökopflaster, Beton-Grünfugenpflaster) wird der Oberflächenabfluss zusätzlich
weitgehend reduziert, da ein größerer Anteil des Niederschlagswassers dezentral
versickern kann;

 aufgrund der vorgesehenen Speicherung des versickernden Wassers mit verzögerter
Abgabe ist zukünftig kein Anschluss an das Kanalisationsnetz mehr erforderlich, Dieses
wird vom Niederschlagswasser entlastet und Engpässe werden vermieden, was dessen
Betriebs- und Wartungskosten sowie weiterführend die Belastungen für das nachgeordnete
Kläranlagen- und Gewässernetz reduziert;

 durch den Einsatz von Drainasphalt für die Fahrbahn-Befestigung kommt es zu einer
Verringerung der Lärmemission um ca. 5 dB(A), was sich positiv auf die Aufenthalts- und
Lebensqualität auswirkt;

 die ökologische Bilanz wird durch die Herstellung der geplanten Grünanlage in
Verbindung mit versickerungsfähigen Befestigungen deutlich verbessert;

 die versickerungsfähigen Befestigungen werden in heller Farbe hergestellt; bei dem
Drainasphalt (Fahrbahn) geschieht dies durch die Zugabe von hellen natürlichen
Mineralzuschlägen, bei dem Betonpflaster (Gehwege, Stellflächen) werden Pflastersteine
aus hellem Beton verwendet; dadurch wird die Wärmeaufnahme der Befestigungen
reduziert, was sich positiv auf deren Lebensdauer sowie auf die Aufenthalts- und
Lebensqualität auswirkt;

 die Herstellung der Pflasterflächen (Gehwege, Stellflächen) ist mit klimafreundlichen
Pflastersteinen (z. B. ‚RINN Klimastein‘) geplant. Bei diesem ‚RINN Klimastein‘ wird auf
ca. 90 % des Zements verzichtet und es kommt bei der Herstellung zu einer CO2-
Einsparung von ca. 65 %; zusätzlich sind die ‚RINN Klimasteine‘ 100 %-ig recyclingfähig
bei gleicher Belastbarkeit wie klassische Betonsteine, damit stellen diese aufgrund der
guten Ökobilanz eine nachhaltige Alternative gegenüber klassischen Betonsteinen dar;

 durch Baum- und Strauchpflanzungen entstehen Verschattungen, wodurch sich der
Straßenraum weniger stark aufheizt, und Verbesserungen des Stadtklimas im
Allgemeinen (u. a. durch Staubfilterung und Sauerstoffproduktion), was sich positiv auf die
Aufenthalts- und Lebensqualität auswirkt;

 durch die Grünanlage selbst werden potenzielle Nist-, Brut- und Verweilstellen für Vögel,
Insekten sowie Klein- und Kriechtiere geschaffen;

 das versickernde Oberflächenwasser wird in den Naturhaushalt zurückgeführt und
verbleibt somit im natürlichen Wasserkreislauf;

 die Bäume verdunsten das gesammelte und gespeicherte Oberflächenwasser, es entsteht
Verdunstungskälte, welche sich positiv auf das Mikroklima auswirkt;

 in Trockenzeiten können der Grünstreifen und die Bäume durch das in der
Blähglasschotter-Schicht gespeicherte Oberflächenwasser versorgt werden, damit muss
nicht extern bewässert werden, wodurch Ressourcen (Wasser) geschont werden;

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Maßnahme der Anpassung an die Folgen des
Klimawandels bzw. der Minderung klimabedingter Risiken dient und damit eine nachhaltige
Form des Straßenbaus darstellt. Die Vorbildwirkung für ähnliche Vorhaben ist enorm.
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5.1  Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit

Nachteilige Auswirkungen auf Menschen einschließlich der menschlichen Gesundheit sind
durch die Maßnahme nicht zu erwarten.
Während der Bauphase kann es zu Lärm-, Staub- und Schmutzbelastungen kommen.
Unter Einhaltung der Bestimmungen der TA Lärm und unter Berücksichtigung, dass es sich
um eine temporäre Beeinträchtigung handelt, können dauerhaft nachteilige Auswirkungen
ausgeschlossen werden.
Der Ausbau erfordert eine Vollsperrung, die fußläufige Erreichbarkeit der einzelnen
Grundstücke ist zu gewährleisten.

5.2  Naturhaushalt

Nachteilige Auswirkungen auf den Naturhaushalt sind durch die Maßnahme nicht bekannt.
Die betroffenen Flächen sind bereits weitgehend versiegelt. Eine Erhöhung des
Versiegelungsgrades - und damit die Verschlechterung der Bodenfunktion - ist nicht
vorgesehen.

Im unmittelbaren Baubereich befinden sich keine nach Sächsischen Naturschutzgesetz
ausgewiesenen Schutzgebiete oder Schutzobjekte.

Da ein Vorhandensein von streng geschützten und europarechtlich geschützten Arten für den
Standort nicht bekannt ist, können die temporären Beeinträchtigungen durch den Bauprozess
als unerheblich eingestuft werden.

Gehölzfällungen sind grundsätzlich nur außerhalb der Vegetationsperiode zulässig, also im
Zeitraum von 1. Oktober bis zum 28. Februar des Folgejahres.

5.3  Landschaftsbild

Das Landschaftsbild wird durch die Maßnahme nicht verändert.

5.4  Kulturgüter und sonstige Sachgüter

Nachteilige Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter sind durch die Maßnahme
nicht zu erwarten.

5.5  Artenschutz

Nachhaltig nachteilige Auswirkungen auf am Standort vorhandene Arten sind nicht zu
erwarten.

5.6  Natura 2000-Gebiete

In Natura 2000-Gebiete wird durch die Maßnahme nicht eingegriffen.

5.7  Weitere Schutzgebiete

Weitere Schutzgebiete sind im Planungsgebiet nicht vorhanden.
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6  Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich erheblicher
 Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzen

Durch die dargestellte Ausbaumaßnahme werden bereits anthropogen geprägte Flächen
ausgebaut.

6.1  Lärmschutzmaßnahmen

Bei der vorliegenden Maßnahme handelt es sich in diesem Bereich um keinen erheblichen
baulichen Eingriff, da der Ausbaustandart nicht verändert wird. Es sind daher keine
Lärmschutzmaßnahmen erforderlich.

Unter Einhaltung der Bestimmungen der TA Lärm und unter Berücksichtigung, dass es sich
um eine temporäre Beeinträchtigung handelt, können dauerhaft nachteilige Auswirkungen
ausgeschlossen werden.

6.2  Sonstige Immissionsschutzmaßnahmen

Sonstige Immissionsschutzmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

6.3  Maßnahmen in Wassergewinnungsgebieten

Es werden keine Wassergewinnungsgebiete berührt, deshalb sind keine Maßnahmen
erforderlich.

6.4  Landschaftspflegerische Maßnahmen

Entlang des Ausbauabschnittes der Teichstraße sind am südlichen Fahrbahnrand die Anlage
eines Grünstreifens als Rasenmulde mit Gehölzpflanzungen sowie am nördlichen
Fahrbahnrand die Schaffung einzelner Grünflächen vorgesehen.

6.5  Maßnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

Spezielle Maßnahmen zur Gestaltung des Straßenraumes sind nicht vorgesehen.

6.6  Sonstige Maßnahmen nach Fachrecht

Maßnahmen nach Waldrecht und Denkmalschutzrecht sind nicht erforderlich und nicht
vorgesehen.
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7 Kosten

Die Kostenberechnung erfolgte auf dem Stand der vorliegenden Planung. Die Kosten ergeben
sich aus der Zusammenstellung aller notwendigen Arbeiten, einschl. der notwendigen
Materialien. Die Preise sind derzeitige Erfahrungswerte für die einzelnen Leistungspositionen.
Die Berechnung ist in Anlage 5 einzusehen.

Kostenträger der Baumaßnahme ist die Stadt Kirchberg.

8 Verfahren

Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den Ausbau einer vorhandenen kommunalen Straße
im Bestand. Die baugenehmigende Behörde ist die zuständige Verkehrsbehörde. Die
Trägerbeteiligung öffentlicher Belange und Versorgungsträger erfolgt mit der durch die Stadt
Kirchberg festgelegten Vorzugsvariante der Entwurfsplanung.

9 Monitoring

Für den Nachweis der Wirksamkeit der umzusetzenden Maßnahme soll ein Monitoring
durchgeführt werden. Darin sind folgende Leistungen vorgesehen:
 Wasserabfluss im Kanalnetz: Erfassung und Auswertung des Wasserabflusses bei / nach

Regenereignissen (Niederschlagsmenge, Zulauf in den Kanal, Versickerung), um die
Wirksamkeit der Maßnahme bezüglich des Abflussverhaltens zu dokumentieren:
 Einbau eines Durchflussmengenzählers in den Mischwasserkanal jeweils am

Bauanfang und am Bauende des Straßenbau-Ausbaubereichs; Messung der Werte
vor der Baumaßnahme und ca. 1 Jahr nach Fertigstellung der Baumaßnahme, jeweils
zur gleichen Jahreszeit für die Dauer von jeweils 3 Monaten;

 zeitglich Messung der Niederschlagsmengen;
 Mikroklima: Erfassung, Auswertung und vergleichende Veranschaulichung der Wirkung

des umgesetzten Maßnahmenpaketes auf das Mikroklima:
 Aufzeichnung von Temperatur, Windgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit vor Ort;

Messung der Werte vor der Baumaßnahme und nach Fertigstellung der
Baumaßnahme;

 laufende Kosten: Erfassung, Auswertung und vergleichende Veranschaulichung der
laufenden Kosten (Unterhalt, Pflege, …) in den auf die Umsetzung der baulichen
Maßnahme folgenden Zeitperioden (5 bzw. 10 Jahre);

 Gesamtmaßnahme: Betrachtung der umgesetzten Maßnahme als Gesamtpaket:
 Wie wirkt sich der Straßenbau unter Verwendung von recycelten / nachhaltigen

Materialien auf die Nutzbarkeit und Dauerhaftigkeit aus?
 Kommen ggf. erhöhte Folgekosten auf?
und Analyse der Auswirkungen (baulich, kostenseitig):
 Ist die innovative Herangehensweise und klimawandelangepasste Bauweise

tatsächlich so innovativ und nachhaltig und für weitere umzusetzende
(Straßenbau)Vorhaben anwendbar?

 Gibt es aus der Wirkungsbetrachtung heraus Erkenntnisse, die für künftige, unter
ähnlichen Gesichtspunkten zu planende / umzusetzende Maßnahmen zu bedenken
sind oder in der Herangehensweise für ähnliche Maßnahmen anders zu bewerten und
verändert in die Überlegungen einzubeziehen sind?

Anlage 2 zu TOP 2

INHALT

TO

TOP 1

TOP 2
TOP 3

TOP 4

TOP 5

TOP 6

TOP 7

TOP 8

TOP 9

Seite 41 von 75Stadtratssitzung der Stadt Kirchberg



AUSBAU TEICHSTRAßE IN KIRCHBERG FÖRDERMITTELANTRAG
VON NIEDERCRINITZER STRAßE BIS WIESENACKERWEG;
FÖRDERRICHTLINIE ENERGIE UND KLIMA – FRL EUK/2023 ANLAGE 1 - ERLÄUTERUNGSBERICHT

BAUER TIEFBAUPLANUNG GMBH
AUGUST-WELLNER-STRAßE 1, 08280 AUE-BAD SCHLEMA
STAND: [22.09.2025] SEITE 23 VON 23

10 Durchführung der Baumaßnahme

Die Umsetzung des Vorhabens (Straßenbaumaßnahme und Herstellung der Grünanlage mit
Umsetzung Schwammstadt-Konzept) ist für 2027 vorgesehen. Im Jahr 2026 sollen sämtliche
Vorbereitungen (Planung; Koordinierung mit Medienträgern und deren geplanter Maßnahmen;
Monitoring (siehe Ausführungen in Punkt 9)) erfolgen.

Die Ausführung erfolgt unter Vollsperrung. Die Zufahrt / der Zugang zu den
Anliegergrundstücken ist durchgängig zu gewährleisten. Einzelne Unterabschnitte und
Erreichbarkeiten der angrenzenden Grundstücke werden mit der Verkehrsbehörde der Stadt
Kirchberg abgestimmt.
Die bauzeitliche Verkehrsführung während der Vollsperrung erfolgt über die Teichstraße
westlich des Ausbaubereichs, den Finkenflugweg zur Lengenfelder Straße, wo der Verkehr
mit einer 3-Seiten-Lichtsignalanlage geregelt wird.

Die Baustelle ist über das vorhandene öffentliche Straßennetz von der Niedercrinitzer Straße
aus erreichbar.

Möglichkeiten zur bauzeitlichen Versorgung mit Elektroenergie und Trinkwasser bestehen aus
dem Netz der Versorgungsträger. Vorfluter zur Abwasserbeseitigung stehen nicht zur
Verfügung.

aufgestellt: Bauer Tiefbauplanung GmbH, Aue-Bad Schlema; 22.09.2025

i. A.

Alexander Palm
Dipl.-Ing. (TU)
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Projekt-Nr.

LPL0000108.PLT

Straßenbaulageplan

09/2025

Kirchberg, 

Ausbau Teichstraße

Stadt Kirchberg
3

1

August-Wellner-Straße 1, 08280 Aue-Bad Schlema

Stadt Kirchberg
Neumarkt 2, 08107 Kirchberg

in Kirchberg

von Niedercrinitzer Straße bis Wiesenackerweg

Neumarkt 2
08107 Kirchberg

Fahrbahn
wasserdurchlässiger Asphalt

Zeichenerklärung

Tiefbord Granit
Anschlag wechselnd (0 bzw. 3 cm)

2,418 %

H  =  150 m

0,943 %

Neigungsbrechpunkt 
mit Angabe von Aus-
rundungshalbmesser, 
Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

76,757 m 14,089 m

Gradiententiefpunkt

Querneigung2,5 %

Planung Straßenbau
Angleichung an Bestand (Granit)
Tiefbord Granit, 3 cm Anschlag

Gradientenhochpunkt

Straßenablauf 500 x 500 mit lfd-Nr.SA1

LP1 geplanter Lichtpunkt mit lfd-Nr.

Baumstandort

Stellplatz / Gehwegüberfahrten Betonpflaster (z.B. MultiTec-Öko )

Dränageleitung DN100

Mehrzweckrohr DN 150

Rammkernsondierung / Schurf mit EndteufeRKS SCH

Abbruch Straßenablauf

Entwässerungsmulde, Granit 3-zeilig

Querungsstelle mit Bodenindikatoren

Rundbord Granit, 3 cm Anschlag /
Hochbord Granit, 8 cm Anschlag

Gehweg Betonpflaster
(z.B. GEOPOR )

Straßennebenfläche
(Mulde, Baumstandorte)

Tiefbord Granit, 0 cm Anschlag
Gehweg Betonpflaster (z.B. GEOPOR )
Tiefbord Granit, 3 cm Anschlag
Angleichung an Bestand (Granit)

Fahrbahn Asphalt, konventionell
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als Mulde ausgeformt
(Stich 5 cm)

Füllboden

vorh.
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Hochbord (Granit),
8 cm Anschlag

Angleich an Bestand durch
Auspflasterung Naturstein in
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(1) Der Elternbeitrag beträgt

1. bei der Betreuung als Kinderkrippenkind gemäß § 1 Abs. 2 SächsKitaG pro Monat,

1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind 1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind
9,0 Stunden 298,61 € 179,17 € 59,72 € entfällt 268,75 € 161,25 € 53,75 € entfällt
6,0 Stunden 199,07 € 119,44 € 39,81 € entfällt 179,17 € 107,50 € 35,83 € entfällt
4,5 Stunden 149,31 € 89,58 € 29,86 € entfällt 134,37 € 80,62 € 26,87 € entfällt

2. bei der Betreuung als Kindergartenkind gemäß § 1 Abs. 3 SächsKitaG pro Monat, 

1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind 1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind
9,0 Stunden 199,45 € 119,67 € 39,89 € entfällt 179,51 € 107,70 € 35,90 € entfällt
6,0 Stunden 132,97 € 79,78 € 26,59 € entfällt 119,67 € 71,80 € 23,93 € entfällt
4,5 Stunden 99,73 € 59,84 € 19,95 € entfällt 89,75 € 53,85 € 17,95 € entfällt

3. bei der Betreuung als Hortkind gemäß § 1 Abs. 4 SächsKitaG pro Monat.

1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind 1. Kind 2. Kind 3. Kind 4. Kind
6,0 Stunden 107,70 € 64,62 € 21,54 € entfällt 96,93 € 58,16 € 19,39 € entfällt
5,0 Stunden 89,75 € 53,85 € 17,95 € entfällt 80,78 € 48,47 € 16,16 € entfällt

(2) Für die Inanspruchnahme von längeren Betreuungszeiten in den Schulferien wird ein 
     Betrag in Höhe von 3,26 €, maximal 30,00 € pro Woche erhoben.

Krippe Hort

9,66 € 3,26 €

(5) Die Elternbeiträge treten ab 01.09.2026 in Kraft.

Kirchberg, den 30.06.2026

D. Obst
Bürgermeisterin

(4) Für Kinder, die nach Ablauf der Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtung noch
      nicht abgeholt worden sind, wird ein weiteres Entgelt erhoben.

(3) Wird die vertraglich vereinbarte Betreuungsdauer innerhalb der Öffnungszeiten der 
     Kindertageseinrichtung überschritten, werden weitere Entgelte nach folgenden
     Maßgaben erhoben:

Kindergarten
Betreuung für jede weitere 
angefangene Stunde 4,11 €

Betreuungs-
zeit

Zwei-Eltern-Familien Alleinerziehende

Betreuungs-
zeit

Zwei-Eltern-Familien Alleinerziehende

Bekanntmachung der Elternbeiträge und weiteren Entgelten gemäß    
 § 9 Abs. 1 der Beitrags- und Benutzungssatzung für die 

Kindertageseinrichtungen der Stadt Kirchberg vom 27.10.2015,
zuletzt geändert mit Datum vom 30.06.2026

Betreuungs-
zeit

Zwei-Eltern-Familien Alleinerziehende
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